
RECHTSANWÄLTE

Per E-Mail: Innenausschuss@landtag.ltsh.de 

Schleswig-Holsteinischen Landtag 

Frau Barbara Ostmeier 

Vorsitzende des Innen- und Rechtsausschusses 

Landeshaus 

Düsternbrooker Weg 70 

24105 Kiel  

Bonn, den 11. August 2021 Reg.-Nr.: BHR/vp 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landesrichtergesetzes, 

Drucksache 19/3098 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem oben bezeichneten Gesetzentwurf 

danke ich. Ich beschränke diese Stellungnahme auf die beabsichtigten Änderun-

gen der §§ 20, 22 und 24 LRiG. 

Ich halte die beabsichtigten Änderungen auf der Grundlage der rechtspolitischen 

Zielsetzung, zu der ich mich nicht äußere, grundsätzlich für sachgerecht, schlage 

aber vor, die Formulierung des § 24 Nr. 3 RiG zu ändern und diese Bestimmung 

wie folgt zu formulieren: 

„das Ergebnis ist auch unter Beachtung des mit einer 
Wahl verbundenen Entscheidungsspielraums angesichts 
der Vorgaben des Artikels 33 Abs. 2 GG nicht vertret-
bar.“ 

Dieser Vorschlag beruht auf den folgenden Erwägungen: 

Rechtsanwalt Dr. Christian-Dietrich Bracher 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht 

Sekretariat Monika Faßbender-Effelsberg 
Telefon +49 / 228 / 7 26 25 111 
Telefax +49 / 228 / 7 26 25 99 
bracher@redeker.de 

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 19/6128
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1. Den Maßstab der rechtlichen Vertretbarkeit, der in § 24 Nr. 3 des Entwurfs vorgesehen 

ist, halte ich für sachgerecht. Der Maßstab der Vertretbarkeit kann als Element gesetzli-

cher Regelungen sinnvoll sein, wenn bei der Rechtsanwendung eine Abwägung vorzu-

nehmen ist (vgl. z.B. § 57b Abs. 1 Satz 3 AtG, § 14 Satz 2 BImSchG, § 9 Abs. 2 Satz 1 

EGovG, § 23 Satz 2 GenTG, § 16 Abs. 1 PflSchG). Eine Abwägung kann dem Ministe-

rium im Verfahren der Richterernennung gesetzlich aufgegeben werden (BVerfG 

20.9.2016 – 2 BvR 2453/15 – Rdnr. 32). Allerdings kann es sich dabei nur um eine 

nachvollziehende Abwägung handeln, die ohne Einschränkung der gerichtlichen Kon-

trolle unterliegt, nicht um eine gestaltende Abwägung (vgl. zur nachvollziehenden Ab-

wägung z.B. in anderem Zusammenhang BVerwG 19.7.2001 – 4 C 4.00, BVerwGE 

115, 117, 21). Denn der Maßstab der rechtlichen Vertretbarkeit eignet sich nicht als Ele-

ment einer gestaltenden Abwägung. 

 Durch das Wort „erscheint“ und die Bezugnahme auf die „Wertungen des Art. 33 Abs. 

2 GG“ wird in dem Entwurf der Maßstab, nach dem das Ministerium zu entscheiden 

hat, verunklart. Vor allem das Wort „erscheint“ legt die Annahme nahe, dass dem Mi-

nisterium ein Wertungsspielraum bei der Beurteilung der Vertretbarkeit der Entschei-

dung des Richterwahlausschusses zustehen soll mit der Folge, dass die gerichtliche 

Kontrolle der Entscheidung des Ministeriums eingeschränkt ist. Ein solches Verständnis 

der Regelung würde den Rechtsschutz eines gewählten Bewerbers gegen eine davon ab-

weichende Entscheidung des Ministeriums einschränken. Das mit dem Entwurf verbun-

dene rechtspolitische Anliegen erfordert eine derartige Einschränkung aber nicht. Das 

rechtspolitische Ziel würde deshalb besser umgesetzt durch eine Regelung, die weder 

einen Abwägungsspielraum in Bezug auf unterschiedliche Rechtsauffassungen eröffnet 

noch eine Einschränkung der gerichtlichen Kontrolle der Entscheidung des Ministeri-

ums nahelegt. 

2. Das Wort „notwendigerweise“ könnte dahin verstanden werden, dass das Ministerium 

auch zu prüfen hat, ob der Entscheidungsspielraum, den der Richterwahlausschuss mit 

einer Wahlentscheidung konkret in Anspruch genommen hat, notwendigerweise mit ei-

ner Wahl verbunden war oder ob ein hinreichender Entscheidungsspielraum auch dann 

noch vorhanden gewesen wäre, wenn der Richterwahlausschuss eine Wahl der gewähl-

ten Person nicht in Betracht gezogen hätte. Auch ein solches Prüfprogramm dürfte dem 

rechtspolitischen Ziel des Gesetzes nicht entsprechen. Auf das Wort „notwendiger-

weise“ sollte deshalb verzichtet werden. 



 

Seite 3 

 

3. Durch die Formulierung, dass der Entscheidungsspielraum des Richterwahlausschusses 

zu beachten (und nicht nur zu berücksichtigen) ist, wird das Gewicht der Richterwahl in 

der vorzunehmenden nachvollziehenden Abwägung tendenziell gestärkt. 

        Mit freundlichen Grüßen 

 

                 (Dr. Bracher) 

                 Rechtsanwalt 
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